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Satzung über die Benutzung der städti-
schen Unterkünfte für Geflüchtete

Die Stadt Coburg erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-l), zuletzt geändert durch die 
§§ 2, 3 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385), 
folgende Satzung:

§ 1
Zweckbestimmung

(1) Die städtischen Unterkünfte für Geflüchtete sind öf-
fentliche Einrichtungen zur vorübergehenden Unter-
bringung von Personen gemäß Abs. 3.

(2) Städtische Unterkünfte für Geflüchtete umfassen 
alle von der Stadt Coburg für diesen Zweck verwen-
deten Gebäude, Wohnungen und Räume, für die mit 
einem Dritten ein Miet- oder Beherbergungsvertrag 
geschlossen wurde, um Personen nach Abs. 3 un-
terzubringen.

(3) Bewohnerinnen und Bewohner von städtischen Un-
terkünften für Geflüchtete sind Personen,

a) die sich in einer Unterkunft im Sinne des Art. 
6 des Aufnahmegesetzes (AufnG) vom 24. Mai 
2002 (GVBI. S. 192) in der jeweils geltenden Fas-
sung im Stadtgebiet Coburg befinden, auch wenn 
sie die Voraussetzungen für eine Unterbringung 
in dieser Einrichtung nicht mehr erfüllen,

b) die nach § 12a des Aufenthaltsgesetzes (Auf-
enthG) vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162) in 
der jeweils geltenden Fassung verpflichtet sind, 
ihren Wohnsitz in Coburg zu nehmen und noch 
nicht über eine Wohnung verfügen können,

c) deren Unterbringungsverhältnis in einer Einrich-
tung nach Art. 2 bis 4 AufnG beendet wurde,

d) denen eine Aufenthaltserlaubnis aus völker-
rechtlichen, humanitären, politischen oder fami-
liären Gründen nach Kapitel 2 Abschnitte 5 und 
6 AufenthG erteilt wurde.

§ 2
Gemeinnützigkeit

(1) Durch den Betrieb der Unterkünfte für Geflüchte-
te verfolgt die Stadt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
durch die Förderung der Allgemeinheit, durch die 
Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder reli-
giös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Kriegs-
opfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und 
Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte 
sowie Hilfe für Opfer von Straftaten und des Wohl-
fahrtswesens. Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere durch den Betrieb von Unterkünften 
für Geflüchtete.

(2) Die Stadt ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel der Unterkunft für Geflüchtete dürfen nur 
für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Stadt erhält keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Eigentümer oder Rechtsträger auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Unterkünf-
te für Geflüchtete. Die Stadt erhält bei Auflösung 
oder Aufhebung der Unterkünfte für Geflüchtete 
oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr 
als ihre eingebrachten Kapitalanteile und den ge-
meinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Einrichtungen fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung der städtischen Un-
terkünfte für Geflüchtete oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke ist das Vermögen ausschließlich 
zur Förderung sozialer Belange sowie der Integrati-
on zu verwenden.

§ 3 
Benutzungsverhältnis

(1) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Co-
burg und der Bewohnerin oder dem Bewohner ist 
öffentlich-rechtlicher Natur. Es besteht kein Rechts-
anspruch auf Aufnahme oder Unterbringung in einer 
bestimmten Unterkunft. Des Weiteren besteht kein 
Rechtsanspruch auf die Zuweisung von Räumen be-
stimmter Art und Größe.

(2) Für die Benutzung der städtischen Unterkünfte für 
Geflüchtete werden Gebühren gemäß der jeweils 
geltenden Fassung der Gebührensatzung für die Be-
nutzung von städtischen Unterkünften für Geflüch-
tete erhoben.

§ 4
Beginn und Ende des Benutzungsverhältnisses

(1)  Das Benutzungsverhältnis nach § 2 beginnt mit dem 
Zeitpunkt, ab dem die Bewohnerin oder der Bewoh-
ner die städtische Unterkunft für Geflüchtete nach 
Zuteilung tatsächlich bezieht.
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(2)  Das Benutzungsverhältnis gemäß § 2 endet durch 
tatsächliche Räumung der zugewiesenen städti-
schen Unterkunft für Geflüchtete.

(3)  Das Benutzungsverhältnis kann durch die Stadt be-
endet werden, wenn insbesondere

a) eine zumutbare andere Wohnmöglichkeit zur 
Verfügung steht,

b) die städtische Unterkunft für Geflüchtete auf-
grund von Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- 
oder Instandsetzungsarbeiten oder aus anderen 
Gründen geräumt werden muss,

c) die Bewohnerin oder der Bewohner die städti-
sche Unterkunft für Geflüchtete länger als vier 
Wochen nicht mehr selbst bewohnt oder sie nicht 
mehr ausschließlich als Wohnraum nutzt,

d) die Bewohnerin oder der Bewohner die Gebühren 
gemäß der Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung der städtischen Unter-
künfte für Geflüchtete in der jeweils geltenden 
Fassung länger als zwei Monate nicht entrichtet 
hat,

e) das Verhalten der Bewohnerin oder des Bewoh-
ners zu Konflikten führt, die die Hausgemein-
schaft beeinträchtigen oder Hausbewohner oder 
Nachbarn gefährden und die Konflikte nicht an-
derweitig behoben werden können,

f) die Bewohnerin oder der Bewohner in schwer-
wiegender Weise gegen diese Satzung oder die 
Hausordnung der jeweiligen städtischen Unter-
kunft für Geflüchtete verstößt,

g) bei einer angemieteten Unterkunft das Mietver-
hältnis zwischen der Stadt Coburg und dem Drit-
ten beendet wird,

h) die zugeteilte städtische Unterkunft für Geflüch-
tete nach dem Auszug oder dem Tod von Haus-
haltsangehörigen unterbelegt ist.

(4) Bewohnerinnen und Bewohner können in den Fällen 
des Abs. 3 Buchstabe b, e, f, g und h nach rechtzei-
tiger Ankündigung auch in andere städtische Unter-
künfte für Geflüchtete umquartiert werden.

(5) Die Bewohnerinnen und Bewohner können das Be-
nutzungsverhältnis, soweit dies aufgrund des Auf-
enthaltsstatus rechtlich möglich ist, jederzeit mit 
einer Frist von einer Woche zum Monatsende durch 
Mitteilung an die Stadt Coburg beenden. Wird die 
städtische Unterkunft für Geflüchtete darüber hin-
aus für eine kurze Zeit bewohnt, erfolgt die Been-
digung des Benutzungsverhältnisses in diesem Fall 
mit dem Tag, an dem die städtische Unterkunft für 
Geflüchtete tatsächlich aufgegeben wird.

(6) Sollte das Benutzungsverhältnis befristet sein und 
die Benutzung der städtischen Unterkunft für Ge-
flüchtete über den in der Unterbringungsverfügung 
angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgeführt werden, 
endet das Benutzungsverhältnis mit dem Tag, an 
dem die städtische Unterkunft für Geflüchtete ge-
räumt wird.

§ 5
Betretungsrecht

Die Beauftragten der Stadt Coburg sind berechtigt, zu 
angemessener Tageszeit die Grundstücke, Gebäude, 
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume 
im erforderlichen Umfang zu betreten, um die Einhal-
tung der Pflichten, die sich aus dieser Satzung und den 
Gesetzen ergeben, zu überwachen (Art. 24 Abs. 3 GO).

§ 6
Benutzung der überlassenen Räume

(1) Die den Bewohnerinnen und Bewohnern als städti-
sche Unterkunft für Geflüchtete überlassenen Räu-
me dürfen ausschließlich von denjenigen benutzt 
werden, für die eine Unterbringungsverfügung 
besteht und dies ausschließlich zu Wohnzwecken. 
Dies gilt auch für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der städtischen Unterkunft für Geflüchtete, bei 
denen diese Verpflichtung bereits entfallen ist.

(2) Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Hau-
sordnung der zugewiesenen städtischen Unter-
kunft für Geflüchtete einzuhalten, auch wenn diese 
vom Eigentümer des Gebäudes festgelegt worden 
ist. Unabhängig von einer Hausordnung gelten die 
nachfolgenden Absätze bezüglich des Verhaltens 
in den städtischen Unterkünften für Geflüchtete.

(3) Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die städ-
tischen Unterkünfte für Geflüchtete, insbesonde-
re die ihnen überlassenen Räume und Gemein-
schaftseinrichtungen, sorgfältig zu behandeln, 
stets sauber zu halten und zweckentsprechend zu 
nutzen. Sie müssen sich so verhalten, dass nie-
mand gefährdet, geschädigt, unnötig behindert 
oder belästigt wird, soweit dies unter den gegebe-
nen Umständen vermeidbar ist. Dies gilt insbeson-
dere für Ansammlungen von Personen, Veranstal-
tungen sowie den Betrieb von Fernseh-, Radio- und 
anderen Musikgeräten.

(4) Es ist untersagt, in den städtischen Unterkünften 
für Geflüchtete gewerbliche Tätigkeiten auszuüben 
oder ein Gewerbe zu betreiben, es sei denn, die 
Stadt Coburg hat eine Ausnahmegenehmigung er-
teilt.

(5) Veränderungen an der zugeteilten, städtischen Un-
terkunft für Geflüchtete und dem überlassenen In-
ventar dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der Stadt Coburg vorgenommen werden. Bei von 
der Bewohnerin oder dem Bewohner durchgeführ-
ten Veränderungen ohne ausdrücklicher Zustim-
mung der Stadt Coburg, kann die Stadt Coburg auf 
Kosten der Bewohnerin oder dem Bewohner den 
früheren Zustand wiederherstellen lassen.

(6) Die Bewohnerinnen und Bewohner sind zu gegen-
seitiger Rücksichtnahme verpflichtet.

(7) Schlüssel für die Türen der städtischen Unterkünf-
te für Geflüchtete dürfen nur mit Genehmigung der 
Stadt Coburg angefertigt werden. Die angefertig-
ten Schlüssel sind der Stadt Coburg zu übergeben.

(8) Die Bewohnerinnen und Bewohner haben der Stadt 
Coburg unverzüglich jegliche wesentlichen Män-
gel an der städtischen Unterkunft für Geflüchte-
te zu melden oder erforderliche Maßnahmen zum 
Schutz der Unterkunft oder des Grundstücks vor 
unvorhersehbaren Gefahren zu ergreifen.

(9) Besucherinnen und Besucher der städtischen Un-
terkünfte für Geflüchtete, die trotz Abmahnung 
gegen die Bestimmungen der Absätze 1 bis 8 oder 
gegen die jeweilige Hausordnung verstoßen, kön-
nen aus den städtischen Unterkünften für Geflüch-
tete verwiesen werden. Zudem kann ihnen das 
künftige Betreten der städtischen Unterkünfte für 
Geflüchtete zeitlich begrenzt oder dauerhaft un-
tersagt werden.

(10) Die Stadt Coburg kann den Empfang von Besuche-
rinnen und Besucher untersagen oder zeitlich be-
schränken, wenn dies zur Aufrechterhaltung von 
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Sicherheit, Ordnung oder Sittlichkeit, insbesonde-
re aus Gründen des Jugendschutzes, zwingend er-
forderlich ist.

(11) Darüber hinaus ist den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der städtischen Unterkünfte für Geflüch-
tete folgendes untersagt:

a) Offenes Feuer,
b) Waffen im Sinne des Waffengesetzes (WaffG) 

vom 11. Oktober 2002 in der jeweils geltenden 
Fassung mit sich zu führen oder in einer der 
städtischen Unterkünfte für Geflüchtete zu la-
gern;

c) Halten von Tieren jeglicher Art,
d) die Inbetriebnahme elektrischer Heiz- und 

Kochgeräte, Kühlgeräte und ähnlicher Elektro-
geräte in einer der städtischen Unterkünfte für 
Geflüchtete.

§ 7
Rückgabe der städtischen Unterkunft für Ge-

flüchtete

Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses haben die 
Bewohnerinnen und Bewohner ihre persönlichen Ge-
genstände aus der städtischen Unterkunft für Geflüch-
tete zu entfernen und die Unterkunft in dem Zustand zu 
übergeben, in dem sie die Unterkunft übernommen ha-
ben. Alle Schlüssel sind den Betreibern der städtischen 
Unterkunft für Geflüchtete zu übergeben.

§ 8
Haftung

(1)  Die Bewohnerinnen und Bewohner haften nach den 
allgemeinen Bestimmungen für alle Schäden an den 
städtischen Unterkünften für Geflüchtete, insbe-
sondere auch an den Gemeinschaftseinrichtungen, 
soweit sie von ihnen oder von Dritten, die sich auf 
Besuch in der Flüchtlingsunterkunft aufhalten bzw. 
aufhielten, schuldhaft verursacht wurden.

(2)  Die Stadt Coburg haftet den Bewohnerinnen und 
Bewohnern nach Maßgabe der allgemeinen Bestim-
mungen. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit oder 
für Diebstahl ist ausgeschlossen.

(3)  Die Bewohnerinnen und Bewohner der städtischen 
Unterkünfte für Geflüchtete sind bei Schlüsselver-
lust zur Tragung der Wiederbeschaffungskosten 
verpflichtet.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.02.2024 in Kraft.

Coburg, den 31.01.2024

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der 

städtischen Unterkünfte
für Geflüchtete

Die Stadt Coburg erlässt aufgrund der Art. 1, 2 Abs. 1 
und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl 
S. 264, BayRS 2024-1-l), zuletzt geändert durch § 12 
des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl S. 385), folgende 
Satzung:

§ 1
Gebührenpflicht

(1) Die Stadt Coburg unterhält städtische Unterkünfte 
für Geflüchtete nach der Satzung über die Benut-
zung der städtischen Unterkünfte für Geflüchtete.

(2) Für die Benutzung der städtischen Unterkünfte für 
Geflüchtete werden Benutzungsgebühren nach die-
ser Satzung erhoben.

(3) Keine Gebühren werden für Räume erhoben, die den 
Bewohnerinnen und Bewohnern als separate Auf-
enthalts-, Gemeinschafts- oder Lernräume zur Ver-
fügung stehen, sowie für Räume zur Beratung und 
Betreuung durch soziale Dienste oder Beauftragte 
der Stadt.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personen, welche nach 
der Satzung der über die Benutzung der städtischen 
Unterkünfte für Geflüchtete in eine Unterkunft aufge-
nommen wurden, soweit nicht eine Gebührenbefreiung 
gemäß § 4 besteht. Mehrere Gebührenschuldner, die in 
einer Haushaltsgemeinschaft leben, haften als Gesamt-
schuldner. Gebührenschuldner sind ferner Personen, 
welche die Schuld einer Behörde gegenüber schriftlich 
übernehmen.

§ 3
Gebührenbemessung

(1) Die monatliche Benutzungsgebühr je volljährige 
Person für die Inanspruchnahme der städtischen 
Unterkunft für Geflüchtete beträgt einschließlich 
Heizung, Haushaltsenergie und sonstiger Betriebs-
kosten für

1. abgeschlossene
 Wohneinheiten 161,00 Euro,
2. Einzelzimmer 152,00 Euro,
3.  Mehrbettzimmer
 bis zu vier Betten  86,00 Euro,
4. Mehrbettzimmer ab fünf 
 Betten und sonstige Unterkünfte 71,00 Euro.

Darin enthalten sind Gebührenanteile für

1. Heizung für
a) abgeschlossene Wohneinheiten
 in Höhe von 21,00 Euro,
b) Einzelzimmer in Höhe von 22,50 Euro,
c) Mehrbettzimmer bis zu vier
  Betten in Höhe von 16,50 Euro,
d) Mehrbettzimmer ab fünf Betten und
  sonstige Unterkünfte in Höhe von 16,50 Euro;

2. Haushaltsenergie unabhängig von der
 Zimmerkategorie in Höhe von 20,00 Euro.

(2) Die monatliche Benutzungsgebühr je minderjähri-
ge Person für die Inanspruchnahme der städtischen 
Unterkunft für Geflüchtete beträgt einschließlich 
Heizung, Haushaltsenergie und sonstiger Betriebs-
kosten für

1. abgeschlossene Wohneinheiten 80,00 Euro,
2. Einzelzimmer 72,00 Euro,
3. Mehrbettzimmer bis zu vier Betten 52,00 Euro,
4. Mehrbettzimmer ab fünf Betten und
 sonstige Unterkünfte 42,00 Euro.
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Darin enthalten sind Gebührenanteile für

1. Heizung in Höhe von 10,50 Euro,
2. Haushaltsenergie in Höhe von 10,00 Euro.

(3) Eine abgeschlossene Wohneinheit umfasst auch Bad 
und Küche und steht durch die Abgeschlossenheit 
nur den Bewohnern der Wohneinheit zur Verfügung. 
Die Kategorien des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4 und 
des Absatzes 2 Nummer 2 bis 4 stellen Zimmer au-
ßerhalb einer abgeschlossenen Wohneinheit dar. Bei 
Mehrbettzimmern wird auf die Kapazität abgestellt. 
Die am ersten Tag eines Monats bewohnte Zimmer-
kategorie gilt auch bei Wechsel der bewohnten Zim-
merkategorie während des laufenden Monats als bis 
zum Ende des Monats bewohnt.

§ 4
Gebührenbefreiung, Gebührenermäßigung

(1) Bewohnerinnen und Bewohner, die dem Personen-
kreis des Art. 1 des Aufnahmegesetzes (AufnG) vom 
24. Mai 2002 (GVBl. S. 192) in der jeweils geltenden 
Fassung zuzurechnen sind, sind von der Gebühren-
pflicht aus § 1 Abs. 2 befreit. Die Befreiung nach 
Satz 1 entfällt mit dem Ende des Monats, in dem 
die Zugehörigkeit zu dem Personenkreis nach Satz 
1 endet.

(2) Gebühren können ganz oder teilweise erlassen wer-
den, wenn deren Erhebung im Einzelfall unbillig 
wäre.

(3) Wird nachträglich festgestellt, dass die Vorausset-
zungen für eine Gebührenbefreiung nicht vorlagen, 
wird die Gebühr rückwirkend von dem Zeitpunkt 
an erhoben, ab dem die Voraussetzungen für eine 
Befreiung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt auch, 
wenn nachträglich für einen zurückliegenden Zeit-
raum Einkommen erzielt wurde oder Vermögen an-
zurechnen gewesen wäre, das zum Wegfall der Be-
freiung geführt hätte.

(4) Bei anrechenbaren Einkommen und Vermögen wird 
die Gebührenhöhe auf den Differenzbetrag zwi-
schen dem anrechenbaren Einkommen und dem 
Vermögen einerseits und dem sozialhilferechtlichen 
Bedarf anderseits begrenzt. Soweit die festgesetzte 
Gebühr diesen Betrag übersteigt, ist sie zu erlassen.

(5) Wird eine städtische Unterkunft für Geflüchtete 
nach Entrichtung der Gebühr nur teilweise benutzt, 
so besteht kein Anspruch auf eine Gebührenerstat-
tung.

§ 5
Festsetzung, Dauer und Fälligkeit

der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Tag des Ein-
zugs in eine städtische Unterkunft für Geflüchtete. 
Für alle folgenden Monate entsteht die Gebühren-
pflicht jeweils am ersten Tag eines Monats. Einkom-
men, das am Ende des Kalendermonats ausbezahlt 
wird, ist im Folgemonat zu berücksichtigen.

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Beendigung des Nut-
zungsverhältnisses mit dem Tag der Räumung der 
zur Verfügung gestellten städtischen Unterkunft für 

Geflüchtete. Der Tag der Räumung wird mitberech-
net. Werden die Schlüssel der städtischen Unter-
kunft für Geflüchtete aus Gründen, die der Nutzer zu 
vertreten hat, verspätet an die Stadt zurückgege-
ben, so bleibt die Gebührenpflicht bis zur Übergabe 
der städtischen Unterkunft für Geflüchtete und der 
Rückgabe der Schlüssel bestehen.

(3) Die zu entrichtende Benutzungsgebühr wird durch 
einen Gebührenbescheid festgesetzt. Bei Beginn 
der Gebührenpflicht wird die Gebühr zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zah-
lung fällig. Im Übrigen sind die Gebühren monatlich 
jeweils spätestens bis zum vierten Tag des darauf-
folgenden Monats zur Zahlung fällig.

(4) Benutzungsgebühren, die nachträglich für einen 
rückwirkenden Zeitraum festgesetzt werden, wer-
den vier Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides fällig.

(5) Wird das Benutzungsverhältnis beendet, sind sämt-
liche bis dahin angefallenen Gebühren am Tag der 
Beendigung des Aufenthalts fällig und zu bezahlen.

(6) Die Benutzungsgebühren werden bei einem Beginn 
oder bei einem Ende des Benutzungsverhältnisses 
während des Monats anteilig berechnet. Die Abrech-
nung erfolgt Tag genau.

(7) Die Benutzungsgebühren sind auch bei vorüberge-
hender Abwesenheit bis zur Beendigung oder Auflö-
sung des Benutzungsverhältnisses zu entrichten. Es 
besteht insoweit kein Anspruch auf Rückerstattung.

§ 6
Zahlungserleichterung, Zahlungsrückstände

(1) Stundung, Aufrechnung sowie die Tilgung von Ge-
bühren richten sich nach der Abgabenordnung (AO) 
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866) in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit diese nach dem Kom-
munalabgabengesetz (KAG) für anwendbar erklärt 
wird.

(2) Anträge auf Stundung und Ratenzahlung von Be-
nutzungsgebühren in Härtefällen müssen begrün-
det und die zur Begründung dienenden Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.02.2024 in Kraft.

Coburg, den 31.01.2024

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

 Herausgeber: Stadt Coburg und Landkreis Coburg  
 Redaktion und Druck: Stadt Coburg, Markt 1, 96450 Coburg  

 homepage: www.coburg.de  Redaktion:  09561/89-1175  E-Mail: amtsblatt@coburg.de 
 Erscheinungsweise: wöchentlich freitags


